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SATZUNG DER GEMEINDE KAVELSTORF 
.. .. 
UBER DIE 1. ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 1 B 

TEIL A: PLANZEICHNUNG 
Gegenstand des Teils Ader Si,tzung über die 1. Änderung des B-Plans Nr. 1 B sind nur 
die !erblich hervorgehobsnen zeichnerischsn FE!Slsetzungen innerllalb der durch blaue 
Balkenlinie eingegrenzten Flächen 
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Aulgrlllld des§ 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung VOOl 23. September 20J4 
{BGBI. 1 S. 2414). zuletzt geändert durch Art. 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 {BGBI.I S. 1818). scwie des§ 86 
LBauC M·V in der Fassung der Bek1mnlmachung vom 06.05.1998 (GVOBI. M-V, S. 468, l:Jer. S. 612), wird nach 

Beschlusslassung durch die Gemeindevertretung vom 23.05.2006 iögende Satzung über die 1 Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 18 für das Gebiet .Gewerbepark Kavelstorf' in Kavelstorf, westlich det BA8 A19, nördlich der 
Kreisstraße 19 (Ortsdurchfahrt), östlich der Bebauung am Kavelst<:rler Landweg im Westen, bestehend aus der 
Planze:chnung (Teil A) und dem Text fTeil B). erlassen: 

PLANZEICHENERKLARUNG 
Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -Baul'NO-) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. 1 S. 132), geändert du1ch Artikel 3 des 
Gesetzes zur Erleichterung von lnvesfüionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland 
vom 22. April 1993 (BGBI. 1 S. 466) sowie die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und 
die Darstellung des Planinhalls (Planzeichen\ferordnung 1990-PlanzV 00-) vom 18. Dezember 199:J 
(BGBI. 1991 1 S. 58). 

Planzeichen Erläuterung Rechtsgrundlage 

1. FESTSETZUNGEN 

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 N1. 1 des Baugesettbuches -BauGB-) 

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) 

Mischgebiete (§6BauNVO) 

Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO) 
eingeschränkte Nutzung, sh. Teil B Nr. 13 

f§ 11 Bt.tul.'li'O) 
hier ; l !9181 

MASZ DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abi; . 1 Nr. 1 BauGB. § 16 BauNVO) 

GFZ Geschoßfliichenzahl 

GRZ Grundflächenzahl 

II 

OK 

Zahl der Vollgeschosse als HOChstmaß 

Höhe baulicher Anlagen in m über HN , zulässige Oberkante als Hochstmafi 
sh. Teil B Nr. 10 

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO) 

0 Offene Bauweise 

Firslrichtung 

Baugrenze 

EINRICHTUNGEN UND ANLAGEN ZUR VERSORGUNG MIT GÜTERN UND DlENSTl.EISTUNGEN DES 
ÖFFENlllCHEN UND PRIVATEN BEREICHS, FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEOMF, Fl.ACHEN FÜR 
SPORT- UND SPIELANLAGEN (§9Abs. 1 Nr. 5undAoo. 6BauGB) 

~ Pool 

VERKEHRSFlACHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

[J Straßenverkehrsflächen 

Strallenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besondefer 
Zweckbestimmung 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

Zweckbestimmung: 

Rad- und Fu!M'eg 

Wirlschaflsweg für Wartungsfahrzeuge 

Ein- bzw. AL1sfahrten und Anschluß anderer Flächen an die Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Aoo. 6 BauGB) 

--- -- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UNO ABWASSERBESEI-
TIGUNG SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN (§ 9Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB) 

Zweckbestimmung: 

0 Elektrizitäl (ohne selbständ ige Flächenfestsetzung - vgl. § 14 \2) BauNVO) 

ö Abwasserpumpv,-erl-i (ohne selb:,tändigc Ftächen1estsetzung - vyl. § 14 (2) BauNVO) 

HAUPTVEASORGUNGS- UNO HAUPTABWASSERLEITUNGEN (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

unterirdisch: hier: 20 kV-Kabel 

GRÜNFLÄCHEN (§ 9 Abs.1 Nr.15BauGB) 

D Öffentliche Grünflächen 

Zweckbestimmung: 

V,'7.1 
L-:,_J 

@] 
Parkanlage 

Spielplatz 

WASSERFL.fi.CHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHU1Z UNO 
DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES 

D Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtscllalt, den Hochwasserschutt und die 
Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nf. 16 Bau GB) 

Zweckbestimmung: 

@ Regemückhattebecken 

Umgrnn2un!J der l=läolmn mit was8eFFeohtliolmn ~08l802un90A 
(sh. textl. Hinweise) 

Zwec~bestimm1 ,og · 

Schtrtl'.geblet für Grtrnd 1:11 id Ouel!m1~ege„innung 

® 
Cel'lcrli!:i!ene II 

1 .. -

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASZNAHMEN UND FLACHEN FUR MASZNAHMEN ZUM 
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 

D 
D 
000000 

D 
• 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20. 25 BauGB) 

Umgrenzung von Flächen für Mafinahmen zur Schulz, ZUf Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (§9Abs.1 Nr.20BauGB) 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepnanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGBJ 

bei schmalen Flächen 

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für BepHanzungen und für die Ertiallung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 

zu erhaltende Einzelbäume 
J, 

SONSTlGE FESTSETZUNGEN 

D 
IFSP :, /lJnn dß(A) 

6/\/\AtV\ 

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsträger zu belastende 
Flächen (§ 9Aoo. 1 Nr. 21 BauGB) 

Umgrenzung der Flächen fü1 besoodere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Festselzung des zulässigen immissionswirksamen Hächenbezogenen Schillleistungs­
pegels {tags/nachts) , bozogen auf die maßgebenden lmmissiorrnorte im WA-Gebiet 

Richtfunkstrecke; Korridor mit BauhOOenbeschränl<ungen 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung cxJer Abgrenzung des Malles der Nul:zung inner­
halb eines Baugebietes (§ 1 Abs. 4. § 16Abs. 5 BauNVO) 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung nach der Art der Betriebe urid Anlagen und deren 
besonderen Eigenschaften (hier: IFSP, sh. TF 13) (§ 1 Abs. 4 BauNVO) 

Grenze des räumlichen Gefttmgsbereichs des Bebauungsplans gemäß Bekanntmachung 
vom 15.09.94 (§ 91\bs. 7 BauGB) 

Gfenze des räumlich8n Geltungsbereichs der 1. Änderung des Bebauungsplans 
(§ 9 Aoo. 7 BauGB) 

Aufhebung der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des B-Plam 

Neufc1ssung der Grenze des räumlichen Ge~u11gsbereiches des B-Plans 

Fläche mit Aufhebung von Festsetzungen über Verkehrsnächen (hier: bzgl. BAB A19) und 
von Kennze ichnungen über AJllaslenvcrdachtsllä.chen 

{§ 9 Abs. 7, 1 Nr.11 , 5 Nr. 3 BauGB) 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 83 (1) BauO M-\1) 

SD 
SHO 

FD 
0- 55• 

Satteldach 

Kfiifl fl f Mi 0IR1f1001'1 

Flachdach 

zulässige Dachneigung 

II, KENNZEICHNUNGEN 

D Umgrenzung der Flächen, de1en Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen 
belastet llind (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB) 
(sh. tE!)(tl, Hinweis) 

Bemallung 

Darstellungen ohne Normcharakter / unverbindliche Vo-merkungen 
hier: z.B. -Autobahnabfahrt Kavelstorf 

Begrenzung von Flächen mit Baubeschränkungeri (Bauvorbehaltsbereich BAB A19. 
Freileitungsbereich 380kV) - sh. TF 10, 17a {§ 9 Abs. 5, 6 BauGB) 

• 
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TEIL B: TEXT 
ALLGEMEIN GÜLTIGE FESTSETZUNGEN 

1. 

2. 

Gegenstand des Teils B der Satzung über die 1. Änderung des B-Pl,ins Nr. 1 b sind nur die 
farblich blau hervorgehobenen Texttestsetzungen 

Bei einer atrsnal'lFflB„eise rAäglidte,, üee,sel~!'eilang 6er Gttrn611äel'le11l01'll eim:J A1:1,:,gleieh,:, 
R1aBnal'lR1en ,-,je PllEIRi!IIRg ,•eA i!IISäli!liehen BäcrffieR, Faee,a6enbegFÜAIIRg e!e,. elf91dmlisl1 
(,:,iel'le Gri'rAerdRtrR!jSf!lttR) § 9 11) ~lr. 1 B11uGB, § 19, Abs. 4 Bt1t1t,'VO 

IR der pFi .-'alefl GfüRftäel'le siRd PllaRi!trAgeR eAl5fll 0€1'1eAel 6es Grünt1r6t11:1nger:,lt!ttee ,Ofi"tr 
nehrneR. Die nieht iltiefbmllen FläeAen 6eF 0eba,llen GF1:1rn:Müehe oin6 gär'1neliooFI HR21:1le 
§€1, trnd w 1:11 !erhallen, se. .. eil die9e Flät.tl e1, 1 iehl für ei1 .e Eli dere 21:1iä,:,si!le 'o'el"o,eF1dt1F1!J 

Bei der Begrünung der nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke nach§ 8 (1) 
LBauO M-V. Babei-dürfen nur heimische und standortgerechte Bäume und Sträucher ver-
wendet werden. § 9 (1) Nr. 25a BauGB 

3. Auf den nicht Oberbau baren Grundstücksfl5.chen sind Stellplätze und Garagen unzulässig 
§ 9 (1) Nr. 11 BauGB, § 12, Abs. 6 BauNVO 

3a. Innerhalb der Sich!Qrnleckefelder gern. 5.2.2.5 EAE 85/95 ist de, Raum zwil!chen 0,70 m und 
2,50 m Höhe von sichtbehindernden Pflanzungen und baulichen Elementen freizuhalten. 

3b. Öffentliche Grün- und Vcrl<ehrsflächan sind mtt hochstämmigen. großkronigen Bäumen zu 
bepflanzen. §9(1)Nr.25.aBauGB 

FESTSETZUNGEN IM BEREla--1 DE8R MISCH- und GEWERBE UND 60NDERGEBIETE& 

4. Die mit einem Pflanzgebot umgrenzten Flächen sind bis aulden Anteil der notwenigen Er­
achlieflung (aelbr.tänd;g geführte Fußwege ma,c. 3,00 m, Grundstückszufahrten ffiill<. 12,00 m 
Breite) entsprechend der Pflanzliste im Grüradnungsplan zu begrünen. 

§ 9 (1) Nr. 25. a BauGB 

5. Grundslückszuiahrten sind bei zwei unmittelbar benachbarten Betriebsgeländen im Bereich 
der nicht überbaubaren Grundstl1cksilächen zu einer zusammenzufassen, wenn diese weniger 
als 10,00 m an der engsten Stelle voneinander entfernt sind. § 9 (1) Nr. 11 BauGB 

6. Grundstückseinfriedungen sind an öffentlichen Verkehrsflächen nur in einef Höhe von max 
1,80 m und innerhalb des anzulegenden Grünstreifens zulässig. Abweichend davon ist für Ein­
friedungen an öffentlichen Verkehrsllächen, die als Drahtgitter oder Maschendraht ausgetührt 
werden, eine Höhe bis max. 2,00mzulässig. § 83 (1) Nr. 4 BauO M-V, § 86 LBauO M-V 

7. Entlang der Grundstücksgrenzen sind, wenn keine zeichnerischen Festsettungen getroffen 
sind, mind. 3,00 m breite, zu öffentlichen Verkehrsflächen mind. 5,00 m bleile P11anzstrei1en 
anzulegen. Die Breite der Pflanzstreifen darf ausnahmsweise für geringfügige Grenzbefeiche 
( max. 10 %) um bis zu 50 % unterschritten werden, wenn dies für die Vorhabensrealisierung 
zwingemJ erforderlich und tür die ökologischen Belange tragbar ist umJ an anderer Stelle die 
Grenzbegrünung entsprechend erweitert wird. § 9 (1) Nr. 25. a BauGB 

8. Geb.iiude sind in Baustoffen roter bzw. brauner Färbung oder in grauer Dzw. weißer Faibe zu 
errichten. Bei Bauwe1ken mit Wänden über 10.00 m Gesamtlänge sind \ferlikale Gliederungs­
elemente im Abstand von max. 10.00 m En tternung bei Büro- und Sozialgebäuden sowie max, 
20,00 m bei Betriebsgebäuden einzubringen § 83 (1) Ni. 1 BauO M-V 

9. Werbeanlagen sind ausschließlich an der S!ätte der Leistung zulässig. An Gebäuden sind sie 
nur unterhalb der Traufe bis zu einer Höhe von max. 0,80 m bei Schriftzügen gestattet ; Firmen­
embleme sind bis zu 1,20 m Höhe und Breite zulässig. Wechsel!ichtanlagen sowie beWegliche 
Anlagen sind unzulässig. Im Bereich näher als ffJ m zum Fahrbandrand der Autobahn müssen 
Werbeanlagen mind. 1,25 m unterhalb der Traufe =gebracht werden. Näher als 100 m (zum 
Fahrbandrand der Autobahn) ist Werbung au1 Pylonen unzulässig. § 83 (1) Nr. 1 BauO M.-V. 

10. Abweichend von den in Teil A festgesetzten zulässigen Bauhöhen über HN gilt im Abstand bis 
60 m zum westlichen Fahrbahnrand der BAB A19 eine zulässige Gebäudehöhe von höchstens 
6.50 m und im Abstand zwischen 60 und 100 m zum westlicil(!fl Fahrbahnrand der BAB A19 
eine zulässige Gebäudehöhe von höchstens 7,80 m - jeweils gemessen von der Oberkante 
der westlichsten Fahrspur der BABA19. 

11. 

12. 

Ausnahmen von der max. zulässigen Gebäudehöhe sind im Einzelfall möglich. wenn dies für 
den Produktionsprozeß zwingend erforderlich ist und die Überschrertung nur einen unterge­
ordneten Teil der mtt Hochbauten bedeckten Fläche. {z. B Schornsteine und Silatürme) 
betrifft § 188auNVO 

Stellp latzanlagen für Personenkraftfahrzeuge sind mit je einem groBkronigen Laubbaum pro 
5 Einstellplätze zu begrünen. Die testgesetzten Anpflanzungen dürfen auch an anderer Stelle 
ausgeführt werden. § 9 (1) Nr. 25. aBauGB 

ZuFR Zi,eell€ der liiseh11asseFtiereilslelltrA§ so.,ie ms 8Fa1:1efr.uasser füF BetricBsinterne ti,!, 

liiale ist Wasse1Be\eF1slt1Fl!l in ZisicrneR ese, enener , natil~ietl gesleKeteR 6peieheFBeel1eR 
2u llelrcitieA. Ei Ac Speiche Ftrfl!l , eA 2 % dm ji:ii'u liel'leA ~liedmscl'll!i!jSFRCFl!}C fjffi R12 OEJeh 
11äehc all 1.000 m2 Gesornnli:iehe flH:1 Gr1m60!üolc Ibis 21:1 ~ rn•. onE10nslen FRind. li rn:i, iot 
, OF2'1lReFlmen. GeR1eiRoame bf!eiei=le1beel;en R'1eRFerer EigeRli.imeF in Ser 21:1 bef!~E1R2eRden 
Fläehe siRd FAäglioh. P1:1eRahrneF1 ven SiooeF Regelung eiR8 n1:1r rneglieh, weFIR Sie geearnle 
überbaubme Fläehe eines G11:1n6stüol~eo AieFlt YoeiteF als 100 m 110m Flan8 eiReo Flegemliels 
l:lallobool;eno on1lem1 ist § Q 11) ~h. rn 9m,GQ 

1 :e1. "1:11 der R1il GE V'l bc2eiel-rnelen Fläeho eind Raeh Weolen 9eFiehlele Wände oOR PF0d1:1lfli0ne 
9ebtü,rtlen in goooFllos s onoF BElll ,\'oieo .;11 orFieFllon untl effone bager crntl Pfotl11IGionoel!Hlen 
211 oohfü1ßen. Al!RR oie Aäher alo 2Q m 2u1 '.'Jee~iohen GrnmklüokE9mnw lie9eR. l\11onal7me 
we ise lsi:inRen amlerc immi1313ionomiRtlemBe MaRnahmeR aigelasoen wer(lcn. 

§ 0 (1) ~Ir. 21 QauGQ 

1 ~- "l1i 6er R1ii GE tB) Se2eieFlneten Fläehe oind miel'l ~lorden @erieFllelc 1/JänSc 10n Pro6ulllieno 
9ebäonfa1< in 9e(<1lh losceneF 9c11:1 ueioe 21:1 enioRlcn 1:1nd offf!ne Lc19er crnd flro.JulGioncetäller:i 
zu tcRlie~eR, wenn oie näRer al8 2Q m wr RÖf81ieRen GrnRElolüokogmlli!e liegeR l\11eRal7me 
,,.eieo l<iiRneR :;mElerc iml"tlisoio1~sminElem8e MaRnaRl"tleR 21:19elasse1< wmElett 

§ 0 (1) tlr. 21 QaaGB 

13. Innerhalb der GE- und MI Flächen dürfen die jeweils festgesetzten immissionswirksamen 
flächen bezogenen Schalleistungspegel für den Tag- bzw. Nachtzeitraum nicht überschritten 
werden OFSP .'.> II/ nn dB(A)). Werden durch ein Vorhaben die testgesetzten Flächenschall­
leistungspegel nicht eingehalten , kann im Einze lfaJI ein Vorhaben aJs Ausnahme zugelassen 
werden, wenn die Anforderungen der TA-Lärm unter Berücksichtigung d8r kriWchen Immis­
sionsorte im benachbarten WA-Gebiet eingehalten werden und dabei sichergestellt ist , dass 
nach dem Stand de1 Li.irmmindcrungstechnik die immissionswirksamen Minderungsmöglich­
keiten auf dem Vorhabensgrundstück ausgeschöpft sind 

§ 1 (4) Nr. 2 BauNVO i.V.m. § 9 (1) S. 1 Nr. 24 BauGB 

15. Innerhalb des GE - Gebietes sind Einzelhandelsnul:zungen, die nicht im Zusammenhang mit 
benachbarter Produktion oder Grofihandelnutzung (der gleichen Produktionspalette) stehen, 
nicht zulässig. Dies gilt nicht für Tankstellen. 

16. Ausnahmen von der festgesetzten Dachlorm können dann zugelassen werden, wenn die 
Neigung unter 20 ° liegt und die überdachte Fläche nur einen lllltergeoidneten Teil def ge-
samten Dachflächen des Gründstückes einnimmt. § 83 (1) Nr, 1 BauO M.-V. 

17. Im Bereich des 80 Getiidco Baugebietes GE 6a sind Wand- und Fensterflächen der, dem 
Aufenthalt von Menschen dienenden Gebäude, entsprechend der Schallschul:zklasse 3 
(&hallschutzdämmaA 35 - 39 dB (A)) zu errichten § 9 (1) Nr. 24 BauGB 

17 .11 IFR mit "gel~enA2eiehAcieA BeFcieFI 11ind n1:1r Gc,1erbebe!Fiebe ;,e1lä11sig , 6ie Sas 'Nol'lACR ni11Fll 
weeenllieh sliifen. § 1 (4j ~1;. 1 Bau~NO 

17.a Im Freileitungsbereich (GE 2, nördöstlich der Kennzeichnung) bestehen Bau- und Nutzungs­
beschränkungen. Nutzungen. die nicht nur dem va-übergehenden Aufenthalt von Menschen 
dienen, sind unzulässig. Bauhöhen von 10m ü.G. dürfen nicht übefschritten werden. 
(s.a.TF 10) §9Abs1 Nr.1, 10BauGB 

FESTSETZUNGEN IM BEREICH DES ALLGEMEINEN WOHNGEBIETES 

18. Die AuAenwände der Gebäude sind in rotem bzw. rotbraunem Ziegelmauerwerk zu enichten 
odef mit weißem (grauem) Putz zu ve1sehen. § 83 (1) Nr. 1 BauO M,-V. 

19. G1Undslückseinffiedungen sind als Hecken - ausnahmsweise als Holz- oder Maschendraht-
zaun in einer Hähe von max. 0,00 m zulässig. § 83 (1) N,. 4 BauO M.-V. 

HINWEISE DES BEBAUUNGSPLANES 

In dem gekennzeichneten Bereich sind Altlasten vorhanden. Vor der Boantragung von Bau­
genehmigungen sind Beprobungen vorzunehmen und ggl. die Altlasten zu beseitigen oder 
unschädlich zu machen. 

Das gesamte Plangebiet liegt in der Trinkwasserschutzzone III der Oberflächenwassertassung 
Warnrm. Innerhalb der einzelnen Flächen gelten die Verbote und Nutzungseinschränkungen 
der TGL 43850 und DVCV.'W 101 . leilc des Gebietes llelinSu eiel'l iR aer lfil'I IMB8eerseh1:1tz 
i'ene II. 

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige BodenvertärlJungen entdeckt werden, 
ist das Landesamt für BcxJendenkmalpflege zu bmachrichligen und die Fundstelle bis zum 
Eintreffen der Vertreter zu sichern. Verantwortlich hierfür sind 9eJ:R § Q, /lb1o :, 'l1or:grtlnun9 
211R1 Cch11li! crRS i!IIF E,Flallcrn§ l:IF!JeseFlieh11ieher BeSendeFII rm!ileF - der Finder sowie der 
Leiter der Arbeiten . 

VERFAHRENSVERMERKE 
1. Geändert aufgrund des Aufslellungsbeschlussef.> der Gemeindevertretung vom 13.11.2002, 

22.04.2004. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Pb­
druck im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Wamcm-Ost Amtsanzeiger' am 15.02.2000, 
15.04.2004 erfolgt. 

2. Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäB § 17 LPIG beteiligt 
worden. 

3. Die frühzeilige Bürgerbeleiligung nach§ 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist am 22.04.2004 durchgeführt 
worden. 

4. Oili! von de, Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 07.05.2004 
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 

5. Die Gemeindevertfetung hat am 27.05.2004 den Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung 
beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 

6. Dei Entwurf des Bebauungsplans mit der Begründung hat in der Zeil vom 23.00.20041:Jis zum 
23.08.2004 während der Dienst- und Öffnungszeiten nach§ 3Abs. 2 BauGB öffentlich aus­
gelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen 
während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebrachf 
weiden können, durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt "Wrnno.v-Ost Amts­
anzeiger'' vom 15.06.2004 und vom 15.07,2004 ortsüblich bekannt gemacht worden. 

7 Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie 
die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange am 27.05.2004, 06.12.2005 und em 
18.05.2006 geprütt. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

8. Der Entwurf des Bebauungsplans ist nach der öffentlichen Auslegung (Ziff. 6) geändertwcrden. 
Daher hal der Entwurt des Bebauungsplans mit der Begründung in der Zelt vorn 23.01.21::0l bis 
zum 03.02.2006 während der Dienst- und Öffnungszeiten erneut öffentlich ausgelegen. Dabei 
ist bestimmt worden, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten und ergänzten Teilm abge­
geben werden konnten. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen 
während der Auslegungsffist abgegeben werden können , durch Abdruck im amnichen Bekannt­
machungsblatt „Wamow-Ost Amtsanzeiger" am 15.01.2006ortsüblich bekannt gemach!worden. 

9. Die 1. Änderung des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), wurde am 23.05.2006 von der Gemeindevertretung als Satzung beschloosen. Die Be­
gründung zur 1 Änderung des Bebauungsplans wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 23.05.2006 gebilligt. 

10. (Genehmigungsvorbehalt enllällt) 

11 . Die Satzung über die 1. Änderung de 
(TeilA)unddemText(TeilB),wird 0 

s, bestehend aus der Planzeichnung 

Kavelstorf, 2:J,CJ§'. Ob 
• ~ 

Bürgermeister 

12. Der katastermäßige Bestand am 23.01.2006 im Geltungsbereich wird als richtig dargestellt 
bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigeri Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt. 
dass eine Prülung nur gmb e,folgle, da die rbindliche Flurkarte im Maßslab 1: 3-f.'!.Q. 
vorliegt. Regrefiansprüche können nie 

l'fl. 
-

~ --.J./ # 
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ÖbVI 

13. Der Beschluss über die 1. Änderung des Bebauungsplans sowie die Stelle, bei der der Plan auf 
Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen worden kann und über den Inhalt 
Auskunft zu erhalten lst, sind durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt ~Warna,v-Osl 
Amtsanzeiger" am 15.06.2006 ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist 
auf die Geltendmachung de, Verletzung von Verfahrens- und Forrmuschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie auf die Rechtsiolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satz.a n ist 
mit Ablauf des 15.06.2006 in Kratt getreten. . 

:0t. LI.V~ ?, 0 "-,r 
.q t, Lange 

Kavelstorl, ,x?~ -06, 06 ? ( _ Bü,germeister 

Satzung der Gemeinde Kavelstorf 
Landkreis Bad Doberan 

über die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 B 
für das Gebiet „Gewerbepark Kavelstorf" in Kavelstorf, 

westlich der BAB A 19, nördlich der Kreisstraße 19 (Ortsdurchfahrt), 
östlich der Bebauung am Kavelstorfer Landweg im Westen 

AUSFERTIGUNG Beaibeitungssland: 15.03.21::0l 

Auszug aus dem Flächennutzungsplan M 1 : 20 000 

Kavelstorl, Z:105.2006 

Dipl.- Ing. Wiltried Millahn A,chitel(t für Stadtplanung, AKMV 872-92-1-d 
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